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Pressemitteilung 17/2017 

 

Ein wichtiger Schritt zur Inklusion 

 

Bankdienstleistungen sind bei der Kreissparkasse Biberach  

barrierefrei  

 

Biberach, 25. Juli 2017 

 

Menschen mit Behinderung können alle Dienstleistungen der 

Kreissparkasse Biberach barrierefrei und ohne Einschränkungen 

nutzen. Dazu hat sie sich vor rund vier Jahren der freiwilligen 

Selbstverpflichtung des Sparkassenverbandes angeschlossen und 

die entsprechenden Vorgaben umgesetzt. Für diese Art der geleb-

ten Inklusion wurde die Kreissparkasse Biberach jetzt mit einer 

Urkunde ausgezeichnet. 

 

„Wir nehmen unseren öffentlichen Auftrag - nämlich die Versor-

gung aller Menschen mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistun-

gen ernst“, erläutert Vorstandsvorsitzender Martin Bücher das En-

gagement der Kreissparkasse Biberach. „Bei uns sind alle Kunden 

willkommen. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen darf 

sich nicht auf einzelne Lebensbereiche beschränken.“  

 

Die Zielvereinbarung zu barrierefreien Bankdienstleitungen zwi-

schen dem Sparkassenverband Baden-Württemberg und den Or-

ganisationen und Selbsthilfegruppen behinderter Menschen ent-

hält 19 ganz konkrete Bausteine, wie jede Sparkasse noch mehr 

für Menschen mit Behinderungen tun kann. Das beginnt bei der 

Willkommenskultur, der besseren Information im Internet über An-

gebote für Menschen mit Einschränkungen, den Aufbau barriere-

freier Geldautomaten bis hin zur Schulung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie dem Angebot für barrierefreie Arbeitsplätze. 
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Barrierefrei bedeutet dabei immer, dass Einrichtungen, Gegen-

stände und Medien so gestaltet werden, dass sie von jedem Men-

schen unabhängig von einer eventuell vorhandenen Behinderung 

uneingeschränkt und ohne fremde Hilfe benutzt werden können. 

Dabei sind grundsätzlich alle Behinderungsarten gemeint - Sin-

neseinschränkungen wie Schwerhörigkeit, Taubheit, Sehbehinde-

rung oder Blindheit, Körperbehinderungen aller Art aber auch kog-

nitive Einschränkungen.  
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Für weitere Informationen oder Fragen: 

 

Ursel Straub-Neumann 

Pressereferentin  

Kreissparkasse Biberach 

Zeppelinring 27-29 

88400 Biberach 

Telefon 07351 570-2287 

ursel.straub-neumann@ksk-bc.de  


